
Sebasrian Scheerer 
Freiheit und Kontrolle 1m neuen 
Betäubungsmittelgesetz 

I. Ei" neues Gesetz? 

J~de Gurtzgebung har geschiir2tt und gcwinnrrächilge 
R;iume geJ(haflen, in denen MI Gntt2 verlelZl werden 
k,mn, andae Räume, in denen es i~norien: werde/1 kann, 
und wieder andere, in den~n die Uberrretungen sanktio­
niert werden. 

Michel Foucault' 

Seit dem 1. Januar 1982 gibt es ein neues BeräubungsmjHelgesen. (BeMG).' Anders 
als sein unmitte!buer Vorgänger) basiert es niche mehr auf kumulativen Ergänzun­
gen des Opiumgeset2es, sondern stelle eine rech(Sccchnische Rundumemtuerung 
d3r. Sr:m der bisherigen r J emhllt des Gesen., dessen Schun.gut immer noch die 
• Volksgesul1dheit~ ist,' nunmehr 4 I Paragraphen. Hinzu kommen drei Anlagen mit 
einer gegenüber dem früheren uchlichen Geltungsbereich um 27 neue Stoffe und 
über jO Prlparate erweiterten Lis[e von ~nicht verkehrsflhigen. , .verkehrsfähigen. 
lber nicht verschreibungsflhigen. und .verkehrsfähigen und verschreibungsf:ihi­
gen. Betlubungsmineln. Seinen wesen dich erweiterten Umf~ng verdankt d:u Par:l­
graphenwerk vor allem dem Einbau einer Vielzahl ehedem rechcstechnisch getr~nn­
ru Verordnungen einschließlich der für den Nomand geltenden SonderregeJungen. 
Heute hat es 2cht Abschnitte ; Nach einer Fesdegung der zencr.alen Begriffe in den 
§§ [ und ~ behandelt es im zweiten (§§ )-10) und dritten (§§ r 1-18) Abschnitt zu­
nächst das Erlaubnisverfahren und die wichtigsten Pflichcen der Teilnehmer am 
legalen Betäubungsmittelverkehr, um dann im vierten auf die Überwachung der 
Einh:lJlung dieser Vorschriften zu sprechen zu kommen (§§ 19-25)' Die meisten der 
Notstandsvorschri{ten (aUen in den fünften Abschnitt (§§ 16--18). Neuerungen enr­
halten vor allem der sechste Abschnitt über Stra[t:Iten und Ordnungswidrigkeiten 
(§§ 19-14) und der siebente, der vorg:ingige Eotwicklungen in der Zwangstheupie 
festschreibt und zu systematisieren sucht (§§ ) S-}8). Die Übergangs- und Schluß­
vorschriften (§§ )9"-41) schließen die Neuordnung (!) - der bei der NoveUierung von 

1 M. Foucoul., Von den M.llem ~u den Zellen. Ein Gdpr.:ich mit ROßer-Pol Dro'<. in : Mikropby.ik der 
}wbc!." Mi,h.1 Fouc>ult über St"ljusriz. Psychi'lrie und M..di.in, Bcrlin (Merve) IQ76, p. 

l D., ·GC><lZ üb« den Verkehr mit Beuubung,mlUeln (B"'ubungsmiudg<.Selz - BtMG). 1U AJ"Ükcl 1 

des Ge .. ,.e •• ur Neuordnung d .. Betiiubung.millclrahlf vom .8.7 '98, (BGBI. I, ~i1) . Lohnende 
R.konstruklion der Hcrsrcllungsgeschlcnte bei 1' . Selling. Th<npeullsche Beh,ndJung " ... It.lli, g."'or­
Jener Opj.ubh~nsiser - pr,kli,ehc Mo_'ieH'; .. n und rcchdiehc Rey;dun~ dc ICjte Iota "nd de lege 
(erend. einschlieali.:h elner An,,",y.e der Anden.rngtvonchl.ge '0.'" B.':iubunglrni"clgcseu (ßT·DS 
U~"67) , Jur. EUlnenurbei. Bremen 1980. Vgl. als Au,druck dC> heßemoni.!en K.oM.no .. d.gegen 
H. Komel, Bek.mplung vOn Drogensuch. und inl<m,oon~nn Dlogenhndel. ZRP 1980. 17-6. und 
M. SIOlCY, Neuer Anl.uF zur Neuordnung des ae"ubung,mi"elrunu. ZIlP 198,,60-6\; ,ls BI"<yicr (ur 
Hdfer: A. Eb<l'th, Drogenrceht. München 1981; .1. Kommenur und Anlei.ung (ür die Pr",;" 
A. Eb.,..h. E. Müller, Du neue B.,>ubungsmiuclg .. etz . München .,81. 
Vgl. SGBI. '971 I, I .ls inkremenl.le Ver'ind«ung von RGSI. '9'9 I, 11 I, d .. wiederum lU( du Jem 
Ocul1chen Reich in Ar!. 191 d., Vers"lI« Vertnges lu(g",,,"ung<ne OpiumgclC<z. RGBI. '9" I.!. und 
J,rni •• u( die von den USA hcrbeigeiuhrten Konferenze" in Sh4l\gh:u ('909) und Den HalS ('9'1-1') 
.u""ck~chL 

~ RGS, 0" '01 und ßGHS, I. "-18 ('10). 
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lJO 197 r noch strapazierte Begriff der Relorm ist Cin J ahrzchnr spatcr tabu - des beCJu· 
bungsminelgesetzes ab. Mehr unccr die Kuriosa als unter die Errungenschaften der 
Geseezgebung isc die Lockerung des absoluten Clnnabisvcrbots einzuordnen. be­
trifft diese doch nur den Fall, daß der Anbau ~als $chutzS[rcifen bei der Rübenzüch· 
cung« bzw. der .. Gewinnung oder Verarbeitung der Fasern für gewerbliche Zwecke 
dient« (BGBL 1981 I, 694). Die laucstarke Lobby der Cannabis· Reformgesellschalt 
und der Jungdemokraten (-Kein Knast für Hasch.) erwies sich hier mal wieder als 
ohnmächtig, während so stille, aber fleißige Orglnisaeionen wie der deutsche Rü­
benzüchccrverband und die Vertretung der hanfverarbeieenden Industrie auch im 
gemeinhin parrizipaeionsfeindlichen Endscadium des Geseezgcbungsverfahrens noch 
auf offene Ohren (rJfen; Ven.:!J;.irfrer Verfolgung unterliegen hingegen die Land· 
kommunen und Dachgarcenpihnzer, die ihr Interesse niche mit dem Rechtsguc Rübe 
zu legitimieren wissen. 
Handelt es sich überhaupt um ein neues Gesetz? Die für die ~Neuordnung' feder· 
führende und damir (im rechrlichen Sinne) kompeeenre Gesundheirsministerin Amje 
Huber (SPD) hatte selbst anscheinend nicht den Eindruck. Abgesehen von gewissen 
»außenpolitischen Aspekeen«. mcinee sie. handele es sich gar niche ~um neue Maß­
nahmen. sondern um meflr und bessere«, die mir diesem Werk verfolge würden.' Die 
falsche Strategie der siebziger Jahre nicht korrigieren. sondern mie versr:irktem Auf· 
wand weitenreiben. hieß die heimliche Devise. mir der man ja ~uch auf anderen 
Gebieten der Rcchcspolitik sicher in die :achtziger Jahre kam. Die Frage isr nun :aber 
nicht nur, ob man m iteels dieser Scrategie des ~more of the same«' aus dem Jahrzehnt 
auch wieder hinausfindet, sondern vor allem, ob es sich bei soviel scheinbarer Kon­
rJnuieät wirklich nur um eine eigensinnige Enrfalnmg des Alten oder niche doch um 
TransformatiQnsprozessc ~uf tieferer Ebene handelr. 
Für Am)e Hubers These, das neue Gesetz sei im Grunde das alte. spricht immerhin, 
daß der deursche Weg der Drogenpolitik - keine Uneerscheidung zwischen harTen 
und weichen Drogen, keine Ersetzung der verfehlten Regelbeispiele des alten § 11 IV 
BemG du rch klare Gefährdungst.ubestände, keine Entkrimin~lisierung des Konsu· 
menten, keine Möglichkeit legaler Existenz für Heroinabhängige auf der Basis am· 
bulanrer (Merhadon-) Behandlungsprogramme, insgesanlr also die serafrcchdich or­
ganisierTe Reduzierung der Lebenschancen von Drogenabhängigen auf das Nadelöhr 
der stationiiren Langzeitbehandlung unter häufig genug rechtssraadich bedenklichen 
und jedenfalls insgesamt ineffektiven Bedingungen - nicht verlassen wurde. da sich 
alle im Bundestag vertretenen Parteien in dieser Hinsichl einig wissen. So stark ist 
offenbar der hegemoniale Konsens. daß auch konrrafaktiseh (und erst recht) an ihm 
fescgehalten wird. Zwar läßt sich "der Rauschgiftsumpf« ;auf diese Weise gerade 
nicht >trockenlegen«, zwar werden so erst die Bedingungen für das florieren des 
Schwarzmarkts geschaffen, doch gilt in der symbolischen Sphäre der Legitimation 
von Politik zumindest hier der Wille für die Tat.l 
Für die Gegenthese. daß gerade i[l den Brennpunkten symbolischer Politik, wo der 
hegemoniale Konsens vorhanden ist und doch immer wieder gefestigt wird. daß 
gerade in der Politik des Spekt:lkels - im leuten Jahrzehnt also vornehmlich im 
Bereich der D rogen- und T errorismusbe kämpf ung - die En (Wiek I ungstend enzen des 
Systems sozialer Kontrolle besonders markant hervortreeen und daß gerade diesem 
Gesetz auch eine neue Qualität von rechtlicher Herrsch.fr über die Schulter schaue. 
spricht vor allem die eigenartige. völlig verspätet in den parlamenrarischen Prozeß 

j A. Huber. $«n. Pro,. &1.00.5. ! (9)8 (1$. L '980). 
6 Vgl. L. T. Wilkin,. Crimo .nd Crim,n,1 JU<I;,<,( ,he Turn of ,ne Cenlur-v. in: Annou of ,ho Ameri.,n 

Ac,demy o{ Poli,;c,1 ...,d Soc;~1 Se;cne<. Bd. ~o8. (97). ')-19. 

7 V~I. 2. B. Fr.nklurc<r Rund"h,,, v. 7. z. '980. ,6. 
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nach geschobene Sondcrregeiung des sIebenten Abschmns lur betaul)ungsm\(tcllO­

hängige Straftäter, in der uns eine :lIler Wahrscheinlichkeit nach zukunfmrächtige 

Verquickung von - Hilfe- und -Serafe:. präsentiert wird: ein neues Am:dgam sozialer 

Kontrolle. Kennzeichen da E.ntwicklung ist die Auflösung der rcchtsHudichen 

Schranken sraa.dichcn $trafcns vermitlels einer Therapeutisicrung von Abweichung. 

In gesellschaftswissenschaftlicher Sicht wird .Rechtsstaate ja durch die Differenzie­

rung Staaclicher und gesellschaftlicher SeeuerungsinHanzen gewährleister. Eine die­

ser Differenzierungsleistungen, die Beschränkung staatlicher ]ntervenrionsrechte auf 

die Sph:ire der Legalidt und die gesellschaftliche Selbstverwalrung von Moralität. 

scheint sich im .SicherheilssTJ:lt.'zugunsten eines verstärkten Zugriffs SI:ladicher 

und hlibstalllicher runkuonSträgcr auf undisziplinierte (rückzüglerische wie rebel­

lis.:he) Lebensstile zurückzubilden. Die partielle Entdifferenzierung madicher und 

gesellschaftlicher Steuerungsinsr:l.Ilzen erfolgt in zwei Richtungen: in den .neuen 

sozialen Bewegungen~9 unter dem Prima! neuer Vergesellschaftungsformen un~ im 

Zeichen der Encrechclichung'O, in der Hauptgesellschaft hingegen gerade als Ver­

rechtlichung und unter dem Primat des Gcwalcmonopols, dlS sich gleichsam als 

vorgelagerter Verteidigungsring den tertiären Sekror und dort insbesondere die the­

rapeutischen Segmente einverleibt. Möglich, Jaß nach der ersten und zweiten fa­
brikation des zuverlässigen Menschen in den Klöstern und Fabriken" nunmehr eine 

dritte Welle erneut gesteigerter durchschnittlicher gesellschaftlicher Disziplio (etwa 

im Stile monnonischer Selbstkontrolle)" auf uns zukommt, weil sich die Probleme 

der Arbeit, Nichtarbeit und Disziplin im Zeitalter der High Technology UJders 

stellen als noch vor wenigen JahrzehnTen.') Die Enrwicklungsgeschwindigkeir und 

die Richrung der spekrakulären Politiken w:ihrend der siebziger Jahre bedeutete 

dann wenig anderes. als d~ die (rech dich-organisatorischen) Gleisanlagen"des ge­
u!lsch:lfdichen Verkehrs bereits neu verlegr werden. 

Der vorliegende A u(satz orientiert sich jedoch mehr an den Verhälmissen, so wie sie 

heute sind. Er zeigt. daß trOtz des redlichen Bemühens der Akteure doch nichts 

klappt, daß insbesondere die Polizei tUt, was sie kann, daß sich aber die erwischten 

Abhängigen doch nur zu einem mikroskopisch geringen Anteil rehlbilitieren lassen. 

Er zeige, daß die ratio legis in dem Versuch bestehe, neue Methoden des UmgUJgs 

mit der Widerständigkeir des Subjekts aufzuspüren, daß hierbei das zu Legitima­

cionszwecken beschworene organisierte Verbrechen vom Geseu.geber wohlwollend 

vernachlässigt" wurde, daß aber der Weg in den psychosoz.ialen KontrollstaJ.t nicht so 

runnelfärmig aussieht, wie es uns eine umgekehrte Rechtsfrömmigkeit glauben ma­

chen will. 

g VgL 1. Hiuch. D<t Sich<rbeitsm~<. Frankfurt ... M. 1980. 
9 Vgl. R. RoLh. N<ue sOli~~ B.,.,cgungen. uM .• \Ü .• Funk(un >. M. 1981. 

10 VgJ. N. eh.; .. i., wmi" 10 I'lin. OsloIB<rgenITrom.ö 1981 , 

11 Vgl . H. Trclb.,/H. SIe;n< ..... Die F~brjJu"on dc. xuverlä ... igcn Menschen. Mönch" .. 1980. 

" Vgl. N. N .. Monnon. ,n Sp,cc. ;,,; Miw..igh< Not« (J). M' .. 19'1. 
I} VgJ. M. ~{'VdiS. K.n. Sd(·htlp : RnlSuncc wd Inco'1'onuon. BC"flin Wes< ",d Ne,., York Ciry. unv. 

Ms. Frltlklurt 1981. 
q VßI. C. Oll •• Beru(.bildung.g<sClz. F .. nklun 1. M. 1971· 

1J I 
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lJ2 Wenn WIr w;rsen woll~n ...... ty in KUI1.La-Lumpur, Bond. 
HrUI Nr. X im dril1m Stock :J,·ohnt. (r«gen wIr nur die 
!' ... riru DE.A-Zentrale und bekommtn in wtnrgl'n Scun. 
den Jie ,tuskuJJjt. 

Horst Herold'! 

11. Die Poliui tIIl, was 1ie kann . .. 

In tinem sonst nur von der Terrorismusbekämpfung erreichten Ausmaß hat die 
Rauschgiftbekämpfung der Polizei zwischen '970 und [980 zu einer Vervielfachung 
von Planstellen, Imervcntio nsrcchtw und Einf!ußsphärcn verholfen . Legitimations­
grundlage dieses WJ.chstumsprou~<I'~ iH Jie Polizeiliche Kriminalstatistik. die die­
sen Tätigkeitsbereich als denjenigen mit den höchsten Zuwachsraten ausweist. Von 
jährlich weniger als 5000 Tarverdächtigen kletterten die Zahlen innerh:db eines Jahr­
zehnts auf über 5°000: 

Tabelle /: Rauschgiftdeliktc in der Bundesrepublik Deutschland (1969-1981) n~ch der Poli­
~e i lichen Kriminalnatistik 

Jahr T .tverdächlige Davon unter:1 J~hrc (%) 

\969 44°\ ~7.8% 
1970 16188 ,s7,J% 

1971 l} 100 69. 0 % 

197 1 II 607 64,1 'lu 

'97J ;4 01 5 59,'% 
1974 18 935 5~,6% 
1975 JO 959 ~9,9% 
1976 H07S H,6% 
1977 H 876 44.3 '7'0 
1978 39961 ~o,o~~ 

1979 47 1 58 37,0% 
1980 fS 0447 )6.5% 
19 8, 56 )88 }7,6% 

Auch bei der Sicherstc1lung VOn Drogen können sich die absoluten Z:ihlcn durchaus 
sehen lassen : 

Tabelle 1 : Sichergestellte Mengen von Cwnabis, Kokain und Htroin, /969-1979 

Jahr C.annabis (kg) Kobin (kg) Heroin (kg) 

1969 1 178 0 0 

1970 -4 }P 0 0 

197 1 6669 9 
197 2 6 "4 
'97) 4 i}J 4 '\ 
1974 } 9'0 5 }3 
197f 66J7 JO 
1976 5 3 ~5 ,67 
1977 9 811 7 61 
t978 471 } 4 ,87 
1979 6 -\07 '9 107 

Quelle : Jahrbuch zur Fr:lge der Suchtgef:.hren 198 I, Hambu~. S. ,6 lE. 

'5 H. Herold. in' K.·H . Kromm. Nicm.nd k.nn ugen. er I,.b. "ich .. ~e"'uß,. F"nk{un<r Runds.h.u v . 

'7· 8. '979. }. Die Erm"dun~"',i~kei. de r deuuchen Krimln.lpoliz<, ,ur dem Gebi., d., R.u«hgol,. 
krim,n.li." ij( onne die Abkür~un~ ·DE.~. n,eht:tu crl1Hcn. Die Drug Enforcemml A~.ney i)t eine 
..,eI".,.i, operierend. Einrichtung der USA zur B.k:implun~ des R'lJs<hgjluchmlJg~"s, di" $<I( 19lf 
unl<r sechs verscniedcnrn Nlmen (Bu,..u 01 In,un>.! R.-.nue. of P,,,,,ibi,ion, 01 N.rcoucs. 01 Drut 
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Doch selbs t offi<.iöse Stellen schäcz.cn die beschhgnahmten Mengen luf nicht mehr 

lls },S% des Ges.tmtverbrauchs in der BRD, die d:u 'lmemlclonlle Dellerrum in 

keiner Weise ernsthl[c bchindern~.'· Der Handel hat die Verluste, die immer noch 

weit unter dem Abgang an Wuen durch Ladendiebstahl im leglien Verkaufsgeschäft 

liegen . einblkuliert. Für die Konsumenten bedeutet der Verfolgungsdruck freilich 

ein höheres Risiko. durch unreine Substanzen. höhere Preise usw. selbst in vermehr­

tem Umi:lng dealen zu müssen. Die: polizeiliche Intervention schafft sich ihre eige­
nen Täter und rationalisiert d:lS als VerelendungssCfategic im wohlverstandenen In­

,eresse des SüdlCigen, der erst mit dem Rücken zur Wmd stehen müsse, bevor er 

bereit sei, in Thc:npie zu &ehen. Die V crc!endung funktioniert auch schon seit Mitte 

der siebziger Jlhre : Der innen: Zerfall der Szene, die Suizidrace und die anderen 

Drogenrodesiälle sind nur Indizien für eine Wirklichkeit des Fixers, die mit 

Courrhs-Mahler-Sentimenralit::it und Filmen 11 la Christial'le F. bestenhlls für Nicht­

betroffene barmherzig zugedeckt wird . Doch für 50 cao bis 90000 Fixer gibt es nur 
lCOO TherapiepJätze.·' Und selbst die stehen weitgehend leer, obwohl die Polizei 

doch jedes Jahr über 50000 Tat\'erd:ichcige einfÜlgc. 

·Da kann irb mi~b in den K114$1 s~lzen. da dar{ ich Wt­
nigstem ~inen Brief jchr/!!·ben', sagr CL::udia - und 
eri;,;'r weiter . .. 

I fI . . , , doch das Sysum hac einen Fehler 

N3Ch den Vorstellungen der Haupegesetlschal[ wäre es für die Süchtigen nur ratio­
nal, sich angesichts eine r S i cu~[ion versperrter Auswege in Behandlung 2U begeben, 

um überhaupt eine Übedebenschance zu bew:lhren. Doch während von dd repres­

siven sozialen Kontrolle fast alle Fixer und ihr sOlia/er N:lhr~um betroffen sind, 

gelingt die RehabiIimion nur bei ganz wenigen. 

(,) Berlcungsseellen 

D:luerhalter Kontakf von Opiat::lbhängigen mie Beratungsstellen ist sehen. In den 

Ber3lungSStel1en. di.: vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München im Rah­

men des . psychosozialen Anschlußprogramms" erforscht werden, waren [980 ins­
gesamt nur 'J9l Opiatabhängige mit zwei und mehr Kontakten kaneikartenmäßig 

~rfaßl. Gut die Hälfte davon (51 %) bricht die Behandlung erfahrungsgemäß über 

kurz oder lang wieder ab. während ein anderer Teil in den BUJ.tungsste!\en gleich­

sam als DauerkunJschatr mit unregelmäßigen Koncaklen verbleibe. Nur 14 % been­

Jen planmäßig Jie :z.mbulanten. Behandlungsmaßnahmen der Drogenberatungsstel-

Abu,. COOlro!. Food ,nd Drug Adrninulrl,ion. nf N,,,o,i« .nd DUI'.rou. Drugs, ,ci< '97)' D(\I~ 
EnlolCcrnel1. Admini,,",;on; sei, '98 " PI:':"e . sie mi, dem FBI zu ver1cbmeh.en) opuieno und gogen­
w'nil( ub.". ~U[ 4000 Mi"rbe 'lor Will . inen J.thr~cu, von rund 100 MiI(jonen Dollu "e,-(ü~ . 197' wurde 
d .. Büro n,i. «inen ci.uuchCll Fili,l .. n in Frln\c.fun. München und B.d Gode,!>o,! ~u . iner An Super­
beh'),de eier deucschen Drogenbek'mpfu"s. BKA· S""zillis«n rci •• n cn Ji. USA Zu DEA · Schulun~,­
ku"en, ,,,zen mi. DEA·Orn"ieren iro d.r .S.:':"digcn Arbciugruppc R,",.h"f,. beim Bunddkritnin .. l­
un, und lemen yon der DEA. wie InVl Info",,,,,«n """,erb,. VgL "I( SelbSldan.dlcms J e, CEA: U.S. 
Dep.nm.nr of Ju"ice/ Drug En(o,cemcn, Adminis""ion, Hrsg., Drug Enio,cemcnl. '97} H. (Zei.­
Ichn;,) . 

,6 W. K."p, Zlnlcn ,ur Gei.hrdung durch DroKm und M.dibmcn«, in : Jih'bllch ~ur Fr>,e d .. Sud". 
gcf,hrcn. H ,mbur~ '9:1 (, !l if. (1 Jl. 

17 V~I . Keup (Fn. <6); A. Kr<u~cr u. 1 . , D(o~enabhin~igk.i( und Konlrolk Wi<!b,dcn (BKA·Sd"i;"n· 
'Clne) '9~' : vor ,1I_m H. Bo"on~, K>um _,n Haucn "on H,lfe. "nv. MI. Btemen 1,81. 

, i! K. . R<if ... h. Inl<tvi."" mi. ClluJll, IJnv . M •. Fr>I\kJurt c,~ .. 

133 
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.lJ4 len. Bezogen auf die geschätzten Gesamtpopulaeionen von N = 50000 bzw. N = 
90 Deo Fixern errechnet sich daraus eine Erfolgsquote von 0.45 bzw. 0,1-4%. 

Diese Zahlen sind nach oben wie nach unten offen: eine Erfolgsquoee von 0.9 bzw. 
0.48% würde sich ergeben. wenn man (optimistisch) drtvon ausginge) daß neben den 
Beratungsstellen, die im psychosozialen Anschlußprogramm zusammengefaßt sind, 
noch einmal die gleiche Zahl von Beracungsstellen mit einer ähnlichen Erfolgsquoce 
gleichsam JOunencdeck[« operieree. Andererseits heiße .planmißige Beendigung. in 
der operationalisiereen Definition des Max-Planck-InseitUts nicht erwa dauerha(ce 
Besserung im Sinne von Drogenabstinenz und sozialer Integration, sondern lediglich 
,. Veränderung« der,. H:l.Uptsymptomatik. im Sinne einer» Verbesserung •. Bei einer 

strengeren Erfolgsde(inition l'oIürde die Erfolgsquoce näher gegen 0.1 % tendie­

ren." 

(.1) Stationäre Behandlung 

Die Anzahl der Plätze in stationären Behandlungseinrichtungen wird für 198! m!e 

erwa 2000 angegeben. Es stehen also für 4 bzw. 2.2 % der Fixer Behandlungsplätze 
zur Verfügung. Bei einer Abbruchquote von etwa 50% verbleiben als Nichcabbre­
cher insgesamt l bzw. I, J % aller Opiatsüchtigen. Die Nicheabbreeher werden je­
doch zu einem Großteil sofort oder innerhalb weniger Wochen nach Entlassung 
wieder rückfällig. Inwiefern die ~hausgemaehten. Angaben der Benandlungseinrieh­

lUngen stimmen. daß von den ordnungsgemäß aus der Behandlung entlassenen Fi­
xern zwischen JO und 50% über läng~re Zeit drogenfrei bleiben, wurde bisher noch 
nicht überprürt. Nimmt man sie - trOtZ erheblicher Anhaltspunkte, die gegen ihre 
Zuverlässigkeit sprechen - gleichwohl für bare Münze. so ergibt sich eine Erfolgs­
quote der stationären Einrichrungen von 1,2 bzw. 0.66% aller Fixer. 

Dieser ersraunliche Mißerfolg kann Zweifel an der Richtigkeit des Grundkonzcpts 
der Verelendung als Hebel zur Rehabilitation wecken - besonden wenn man in 

Betnchc zieht. daß der Erfolgsquore inscanzlichcr Imcrventionen von rund 1 % eine 
Selbstheilerquotc von schätzungsweise S % bei denjenigen gegenübersteht, die niche 

in den Prozeß der Strafverfolgung und (Zwangs-)therapie gerieeen,'" 
Verstärke werden die Bedenken noch durch den Umstand, daß 1981 weitaus mehr 

becäubungsmitte1abhängige Srraftäter in den JUHizvolizugsanseal[f:n saßen als in al­

len Behandlungseinrichrungen zusammen. - Und dies) obwohl schon das bisherige 

Recht davon ausgiog,.daß grundsätzlich bei jedem Abhängigen eine Behandlung 
versucht werden sollte- sei es, daß er die Chance einer Strafaussetzung zur Bewäh­

rung mit Therapieweisung erhält (§§ 56. 56c StGB), sei es, daß er minels Anordnung 
einer Maßregel der Besserung und Sicherung (§§ 63 (r StGBl in einer Ermiehungs­
anstalt untergebrJ.chc wird." 

'9 Vgl. Bo.uong iFn. '7). 1 Ir.: E. H.chm>.nnJG. Bühringe'. Jmr<lSll,iwk '980. Psycho·,ozi,l<$ An­
.. hlußprogr.omm. Forschunßlberieh, des Max·Plonck-lnni,uu (ur P,~,billrie. Bd. J7. Munehen '98<. 
JsI. 

10 Vgl. Bo<song (Fn. 17). ! Ir. mwN .. besonders: W. HC'ckm'nn. W .. ist. w" bnn Drogenpoliuk.? D .. 
Pul:>,,.,.n' N,. H. '5. g '98, und E. J.rzin •. Die Ak,iv""'en der Bundesländer zur R2u,ch~iftbek:;mp­
(ung. in: Poli,i,ch. Abde-mie Eichhol~. W.,kberi.h, \. Meile '980. 11) 11.: zur Elfi~ienz Hl,ion,rcr 
ZW1ng,b.hndlun~ vgl. C. D. Kurrz. K:lt>mnesC1l bei jugendlichen Op"t2bhingig<n. Der Nerven.r7.c. 
p. '98t. 669 If. und deren K",ik du"h Sc Quenscl. Der Nerven,rz,. !]. '951. Zur Se!bSlherlung"luolC 
(Sponunremiuion) bei Opi2I>bh,n~igcn vgl. Quensd ( •. 1. 0.) und die bel ihm ,ulgeluhrren Unrer>u­
.hungen .us den USA: D. C. LewislJ. S."ler. Heroin Tre .. nl<nt. Developmcn,. S"'''5. Oudook. in: 11,< 
Drug Abu .. Couneil. Hg" 11,e F.t" ,bout -Drug Abu .... London (Colli.,. Macmill.n) '9S0. 9\-' '5; 
M. R. Ramos. 1M. Hippl<s. Wh ••• lrc !hey "0""> in: F. R. Se>rpiuiJS. K.. D~tcsmon. H~ .. Drugl >nd ,he 
you,h Cultur •. London (S.ge) '980. HJ-l4'; bzw. W. Ruchke. SclülZmodell zur Verbreitung d .. 
DrogenkonsunlS. unv. ~Is. Biel.!eld '98 L 

H Vgl. C. Coigneroi-Weber/H. H<i';e. D<ogcn.bhing.i~kei( und S'r::ollilli~keiL Die unvolls"ndJ~c Reform 
des Beüu bungsmitrclges«zcs .. \.1on'lSSchrifc für Kriminologie und Str.lrech .... lorm. 6 •. Jg .• '98,. 
IJJ Ir. 
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Zur Erklärung dieses riaskos des .deutschen Moddls< existierten im Vorfeld der 

Gesetzgebung Jrei Hypoth~sen: 

- Die Polizei s~h das Problem in der MilJe des Geserzes; es müßTen weitere Tat­

best:inde geschlHen, die Strafdrohungen empfindlich verschärft, die Süchtigen unter 

starkeren Druck gesetzt werden, um so auch den Handel zu verunsichern (These der 

un zure ichenden Krim in.llisi~ run g); 

- Die St(l{ven:eiJiger (und viele: Riduer) sahen das Problem im Fehlen 'poröser., 

~uf die Besonderheiten betäubungsmittelabh~ngiger Straftäter zugeschnittener Vor­

schriften, die es der Jusliz erlaubten, elie Abhängigen vom Scrafsystem in das Hilfs­

system überzu leite n; 

- Die (ktlSsischen) Therapeuten sahen das Problem in der Zerstörung des therapeu­

tischen Vercrauensverhältnisses durch die Juridifizierung der Suchekrankenarbeit; 
guade die Ersetzung des Freiwilligkeits- und Motiv:ltionskritieriums durch eine per 

Strafandrohung erzeugte Bereitscluft, sich einer Behandlung zu unterziehen, sei der 

Hauptgrund fUr die Mißerfolge der Therapien - selbst dort, wo es gelänge, Klienten 

unter dem Druck der Strlfhaft für die Gesarnrdauer der Behandlung in den Einnch­

tungen zu halten. 

Da man nicht alle Strategien zugleich ausprobieren konnee (und da die klassisch 
orientienen Thctlpeuten über keine Lobby verfügten), entschied man sich für die 
Befolgung der Ratschläge voo Polizei, Richtern und Anwälten . 

. .. nJJ.r in den Augen der Naiven ist die Bourgeoisie 
dumm und feige. S,,, iSt inltlligtnl und. b~he>7.1. Sie har 
sehr gur geJagt, was sie wollte. 

Michel Fouc~ult" 

IV, KtHeltreiben als Cesundhejupolieik: das kontrollieree Feld 

Für die Neuformulierung der Strafratbcsrände bedeutete das den Versuch, etwaige 

Lücken aufzufüllen und die Strafgrenzen nach oben zu verrücken. 
Im Grundu.tbestand des § 19 BtMG wird die S(rafobergrenze von drei auf vier Jahre 
angehoben .• Mit Freiheitssu~fe bis zu vier Jahren oder mit Geldstra{eu wird nicht 
nur, wie bisher, bestrafr, wer ohne Erlaubnis Betäubungsmittel anbaut, herseellt, mie 
ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einfühn, ausführt, veraußerr:, 

Ibgibt, sonst in den Verkehr bringt oder erwirbt, sondern auch, wer sie sich .. in 

sonstiger Weise verschafft<. 
In der Praxis vor allem gegen Ehern anwendbar, die ihr~ Kinder aus Prostitution, 

Beschaffungskriminalität usw. herausl1l1ten wollen und ihnen zu diesem Zweck 

Geld oder andere Vermögenswerte zur Verfügung Hellen, ist der neue § 29 J Nr. -\, 

der mit Strafe bedroht, wer .Geldmittel oder andere Vermögenswerte für eine.n 

anderen zum unerlaubten Hlndeltreiben mit Betäubungsmitteln oder zu deren un­

erlaubter Herstellung bereitStelle<. Nicht Ordnungswidrigkeit, sondern Vergehen isc 

die Verschreibung bzw. Abgabe entgegen den Vorschriften des § I) (vgl. § 29 I 

Nr. 6,7). Insgesamt iSI für Jen G rundratbesund des § 29 I Nr. 1-11 kennzeichnend, 

da/Illle möglichen materiellen Versuchs-, Vorbereitungs- und Teilnmmehand!un­

gen zu sc!bstJodigen Strattatbescändcn gemacht wurden; d.!. zudem überall don:, wo 

di~s dogmHis~h möglich isc, luch Versuch und fahrlissigkeit maib3r sind (vgJ. § 29 
11, IV), ist die Grenze der Strafbarkeit hier - wie sonst nur bei Staatsschutz- und 
manchen .lbsrrlkten Gd:ihrdungsdelikten - besonders weit vorverlegt. 

Die Neuheit des Gese(zes von t971, die Aufzählung einer Liste von - n:chtstech-

u M. F"UClUh .•. ,.0 .. 12. 

l)J 
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1)6 nisch größtenteils verunglückten - Regelbeispielen mit einem Strafrahmen bis zu 

zehn Jahren Freiheitsstrafe. ist weitgehend erhalten geblieben. Zugeschnitten sind 

die Leitbilder der Regelbeispiele auf das Verhalten desjenigen, der auf du untersten 
Stufe der Händlerpyr:lmide seehl und dem Endverbraucher den StoH abgibt . Dies 
gilt insbesondere für den Fall. daß jemand mit Betjubungsmitteln .die Gesundheit 

mehrerer Menschen gefährdet« (§ 19 111 Nr. l): Schon nach den Motiven des Ge­
setzgebers von 197 I sollte diese formulierung ausdrücklich die Bet·reiber geheimer 

laboralorien erfassen.'J Nacil Won:laut und Gesetzess~stematik handelt es sich bei 
diesem Regelbeispiel um einen konkret-abstrakten Mischcypus einer Gefährdung." 

Angesichts der Konsumencenfeme Jer mietIeren und oberen Schichten des organi­

sierten Hiindlertums wird eine sokhe Art der Gefährdung wohl nur in den Fällen 
mancher Kleinhändler überh3upt vorkommen, die einen noch Übcrscha.ub3ren Kun­

denstamm beliefern. Aber selbst bei diesen wird eine Anwendung der Vorschrift o(t 
am kaum zu erbringenden Nachweis der Gefährdung oder z.umindest des Gtfähr­

dungsvorsatzes scheitern. Im übrigen dürften nur wenige Handlungsweisen vorstell­
bar sein, die nicht entweder,vom ~egelbeispiel Nr. ,,(nicht geringe Menge) oder von 

den Vorschriften des 5tGB erfaßc werden, gleichwohl aber unter § 19 III Nr. 1 fallen 
sollten_ 

Die in § 29 m N r. 1 aufgeführte Abgabe von Drogen durch eine Person über l( an 
eine andere Person unter 18 Jahren trifft ebenfalls nicht den Großhändler, sondern 

die Straßenhändler und Laufburschen ebenso wie die Konsumemen unter sich. al50 

etwa den Studenten, der seiner Freundin einen 1 oint überläßt. Der als § 19 111 Nr. 4 

inkriminierte Umgang mit -nicht geringen Mengen. trifft zwu :\Uch die Zielgruppe 

der großen Händler, angesichts der niedrigen Schwellen, bei denen die Rechtspr~­

chung -nicht geringe Mengen. annimmt, wird diese Vorschrih jedoch in der Praxis 
auch bzw. vornehmlich Kleinhindlcr und vorrJ.Cshaltende Konsumenten treffen. 

Der in § 1.9 V gegenüber dem alten § I I V leicht erweiterte Sonderfall eines Absehens 

von Strafe bei Fällen ), zum Eigenverbrauch in geringer Menge. bleibt weiterhin 

fakultativ und dürfte an Popularidt bei den Gerichten nicht nennenswert gewinnen. 

§ 19 VI will schließlich ganz sicher gehen und stellt den Umgang mit Substanz.en, die 
lediglich als Betäubungsmittel ausgegeben werden. unter dieselben Strafandrohun­

gen wie den Umgang mir tatsächlichen ßetäubungsmineln. Hieraus folgt, was im 
legitimierenden Diskurs des Gesetzgebers keinen Platz hatte und was folglich nicht 
ausgesprochen werden durfte: Die Strafdrohung mit zehn Jahren Freiheitsentzug 
betrifft in erster Linie die Konsumsphäre . 

. . . spielt sicb de~ Drogenha,,,{d auf eintr Art Schach­
b~et' ab, wo es kontrollieru hldu Hnd {r~it Feltür gibt. 
'I/erbotene Hnd tolentru h/da, Fe/Ju. die dtn einen ,,­
laube und den d.ndtm unttrJage lind. N,,~ die kleinen 
Leute werden iJ4 d~n gr{ährlichtn F~ldem !tltgehiJ/un. 
Fiir die großen Profite !SI der Weg frei. 

Miehel Foucault" 

v. Kronzeuge und Verbrechen: das freie Feld 

Von t91.9 biJ 1971 lag die Höchststrafe für Verbzungen der Vorschriften des 

Opium- bz.w. Bedubungsmittdgesetzcs bei drei Jahren Gefängnis. im Dezember 

>J Vgl, ST-OS VI/ 18 n. 9· 
q Vgl. 5. Sen«ru. R,uJcnmint!m,llbr,ucn. in: R. Si(~(rrIIH. }. S,hn<lder. Hg .. H'odwon(,bucn de, 

Kriminologie ßd. :. i. Aull. B.rlinlN« .. York '977. ~9' 1(. 
11 ~1. FouC>ul(. l. ,. 0 .. p. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-3-229 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:45:37. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1982-3-229


1971 auf zc:hn Jahre angehoben. stieß 1975 die Landesregicmng von Nordrhein­
Wescfalen mit einem Versuch der Einführung lebenslanger Freihei(sstr:lfe nach, der 

freilich scheiterte. Seit dem I. J. 1981 gibt es erstmals seit dem Bestehen eines Opi­
umgesetzes einen Verbrechen$cubescOlnd mit gleich vier Begehungsformen (§ 30 I 
Nr. 1-4). Mit freiheitsHnfe von zwei bis 15 Jahren wird danach bestraft, "\Vef 

.1. Betiubungsmirtel ohne Ed~ubnis nach § J Abs. I Nr. r ,nbaur, herstellt oder mit ihnen 
H211delrreibt (§ 19 Abs. 1 Nr. I) und dabei ~s Mitglied einer ß.>.nde h..,delt, die sich zur 
(ortgesetzten B~gchung solchu Taten verbunden IUI, 

1. im falle des § !9 Ab •. 3 Nr. 3 gewerbsmäßig handeh, 
). Bet~ubungsmi,td lbgibt. einem wderen vcnbreicht oder zum unmiudbHen Verbrauch 

überIißt und dadurch I~ichtferrig dessen Tod verursacht oder 
-I. Bct~ubungsmittel in nichl geringer Menge ohne Erbubnis nlch § J Abs. r Nr. 1 ein­

fühn. 
[n minder schweren Fitlen ist die Strlfe nach § 3°11 Freiheiuslrlfe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren.-

Der Gesetzgeber hat hier ausgerechnet die rechtstechnisch am stärksten verunglück­
ten Regelbeispiele des alten § I I IV gleicb doppelt befördert. Aus den Rege/beispie­
len werden srarre Tatbestände: Irrige Leitbilder und f::Jsche VorStellungen über die 
Wirklichkeit des Schwarzmarkts werden so zementiert; gleichzeitig werden sie von 
Vagehen zu Verbrechen transformiert mit der Folge. daß damit grundsätzlich auch 
für den bedubungsmittel:lbhängigen Erfüller dieser Tatbestände die Behandlungs­
möglichkeiten des siebencen Abschnitts des G<!Setzes nicht mehr in Fr~ge kommen 
(vgl. § )$). Seltsamc:r noch: so martialisch sich die Tatbestände auf den ersten Blick 
lusnehmen, 50 unspez.ifisch sind sie auf den zweiten. Da sie entweder zu eng oder zu 
weit formulierr sind. bssen sich die gefährlichsten Täter im Effekt entweder gar nicht 
unter die Verbrechenstathestände subsumieren oder aber die Bestimmungen erf:tssen 

ihre Zielgruppe nur gerade so eben. de facto aber vor allem die Mas5enkriminali­
tir. 

Für den bandenmäßigen Anbau (§ 30 r Nr. I) kommen in unseren gem:ißigten Brei­

ten vor allem Landkommunen mie Cannabispflanzungen in Betracht. D:l. handelndes 

und konsumierendes Verhalten in der ReJ.litäe der Scene in einem -Mischtypus< des 
handeltreibenden Konsumenten z.usammenfallen. werden mü dieser Bestimmung 
vor allem die untersten. von den Großhmdlern jederzeit leicht ersetzbaren R:inge 
der Händlerpyrarnide erfaßt. 
Die gewerbsmäßige Abgabe an Personen uneer 18 Jahren erfolgt nach gesicherter 
kriminologischer Erkenntnis ebenfalls nicht durch mitdere oder große. sondern, da 
es sich in aller Rege! um die Abg:lbe an Endverbraucher handelt, durch die früher so 
genannten. Kleinverschleißer. (vgL § 30 r Nr. 1). 
Das Rechtsgut Leben, das in der durch § jO I Nr. 3 beschriebenen Form ebenfalls 
ausschließlich durch die Beimengungen und Abg:lben der Straßenhändler gefährdet 
wird. wird durcrl die Vorschriften des allgemeinen Strafrechts einschließlich der 
Gif~beibringung. der Körperverletzung mit Todesfolge. der Mord- und Totschbgs­
tatbesdnde gesch.ützt. Der rechtsdogmatisch.e Sinn einer nochmaligen Scrafandro­
hung durch dls ßtMG will, soweit dunit keine Strafschärfung verbunden ist. nicht 
einleuchten. Wo ein schärferer Str:lfrahmen eröffnet wird, fragt sich. ob dies ange­
sichts der zumeist selbst ::Js Opfer zu betrachtenden Tätergruppe so generell zu 
rechtfertigen ist. 
Die Einfuhr in nich~ geringer Menge. Verbrechen gem. § 30 I Nr. 4, triffe wgesichlS 
der Scheu des Gesetzgebers vor klaren Abgrenzungen 'Zum vorr::ttsh.altenden Kon­
sumencen und angesichts der Rechtsprechung zur nicht geringen Menge cle facto 
ebenfllls den schon erwähnten -Mischrypus- ebenso wie den Opiltabh~ngigen. der 
sich in Holland eine MonJ.tHaOon Methadon verschreiben läßt. um damit in 

1J7 
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1)8 Deutschland einige Zelt von Prostitution bzw. Beschaffungskriminalir;jr encJaStet zu 
sein_ 

Die ~Kronzeugenregelung. (§ }I), die innerhalb der Anti-Terror-Gesetze noch an 

rechtsscaac1ich motivien:em Widerstand gescheitert war, ist im Drogenrecht nur ein 
weiterer Tupfer auf der Palette von Maßnahmen, die zur Auflösung des sozi.den 

Zusammenhangs innerhalb der Szene beitragen sollen ([nfiltration. Drohungen. Ver­
sprcchungen aller Art seitens der Verfolgungsinstanien). Dennoch ist sie in diesem 
Bereich gleich vierfach deplazierc: erstens, weil das Versprechen der Straffreiheit im 

Zusammenhang mit dem üblichen polizeilichen SiHiercn angesichts der Enrzugsqua­

len des vorläufig Festgenommenen mindestens auf der Grenze zur unzu!ässige~ 
Ausnutzung einer Notsituation liegt, zweitens, weil unter solchen Bedingungen die 
Gefahr falscher Anschuldigungen wesentlich erhöht wird, drittens, weil dic Zersrö­
rung der Subsistenzfahigkeit der Szene eine exisrencielle Bedrohung für alle Selbst­

hilfe- und Selbstheilungsansätze der Betro((enen darstellt und vien:ens. weil die Her­

stellung und Aufrechterhaltung eines für die Behandlung notwendigen Vertr:.uens­

verhälrnisses in den Therapeutiscnen Wohngemeinschaften wescntlich erschwert 
wird.'" 

VI. Mormonen im Weltall 

w"s di~ Richl~r dllrchselun, wenn sie .Jurape,uischt. 
Urleile pillen und. ReJozi4luieru"gmrajen. verhiillgen, 
irr di~ Ökonomie der M"chc und mehr die ihrer Skmpel 
oder ihres H"m"nz'smuJ. In dem U"Pt, in dem du Me­
dizin., die Psychologie, die Erziehung, die FiiNorgt, Ji~ 
Sozi4/"rbeil immer mehr Kontroll- und SanknonIgnualt 
übernehmen, k"nn sich der JUSliz"pptlral uiTltTuilS zu­
Mhmtnd mtdirinilicren, prychologisiuen, p~'d~gogisie-
ren. 

Michel FOUClult" 

Im siebenten Abschnl[t des BtMG schuf der Gesetzgeber die nach dem Mouo • The­

rapie sta["[ Strafe~ erwarteten porösen Stellen zwischen Straf- und Behandlungssy­

stem : Ob während des Ermittlungsverfahrens, in Untersuchungshafr, während des 

Hauptverfahrens oder nach ergangenem Urteil- wann immer der beräubungsmitte!­

abhängige Straftäter seine Bereitschaft zur Behandlung äußert, kann diesem Wunsch 

nach Maßgabe instanzlichen Ermessens und unter einer Reihe von Bedingungen, 

VOrJ.usserzungen und Aullagen stacrgegeben werden. Die Praxis wird mit diesen 

neuen Schamiervorschriften, mit denen 5ie die Türen zwischen Strafvollzug und 

Behandlungseinrichtung leichter öffnen und schließen kann, möglich.erweise zufrie­

den sein. Die bisherige Übung hatte sich durch die Enrwicklung einer eigenartigen 

Rechtspraxis praeter legern ausgezeichnet, bei der man möglichst wenige Abhängige 

in den Maßregelvollzug und möglichst viele in den Genuß einer Ausserzung der 

Freiheitsstrafe zur Bewährung gelangen lassen wollte (Therlpieautlage). Schwach­

srellen der bisherigen Praxis waren aus der Sicht der J usriz di<.'! geringen Eintlußmög­

lichkeiten auf die Therapie und die Tatsache, daß sich immer mehr Abhängige allen 

Versuchen der Rehabilitation zum Tro(z im Verwahrvollzug sammelten, sei es, daß 

sie schon mehrere Behandlungsversuche erfolglos hinter sich gebracht hanen, daß sie 

überhaupt nicht zum Antritt einer Behandlung zu motivieren waren oder daß ihre 

FreiheitsStrafen keine andere Wahl ließen. weil sie zu hoch ausfielen." 

,6 Vg1. !. $tr'len",.rth, -... du ist j. ,chlimmer :11, im Knu, hier!., in: K.rim.in.lp:id.gogi,eh. rruu (9) 
198,. :--Ir. trlr 1, J5 Ir. 

'7 M. Fouc,uh. Üb.".,.ehen und 5" ... I.n, Fn.nkfun. •. M. 1977. 
,S Vgl. S. K.ppell S. 5<:he<r<r. 0'1 Bet:iubungsmiudg«<lz im n<u<n SY"'m .ozukr Kontroll •. S,,,fver-
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Das neue Gesccz gest!l(tet die Verknüpfung von Gdangnis, Maßrege!volizug und 

sog. freien Trägern wesendich enger (und wird mit der Ver~bschiedung der neuen 

Maßregelvollzugsgesetze der Länder, die z. B. auch den Vollzug der Maßregel bei 

pnv:uen Trlgern vorsehen, noch enger gesla.ltet werden) . Grundgedanke aller Neue­

rung ist die zügige Hin- und Herverlegung jedes Abhängigen nach seiner individu­

ellen Situ:uion. also z. B. die reibungslose Reak[ion :tuf Therapieabbruch oder im 

Gefängnis encstehende TherapiebereitSchaft mit der jederzeit vorhandenen Möglich­

keit (Androhung) der Rückverlegung zum S1arus quo !lnte, wobei die instirutionelle 

Stufenst:haltung noch durch interne Srufenprogramme der Verh:lltensändenmg 
gleichsam der Feinabstimmung zug:inglich gem3chc wird . Diese Feinabstimmung, 

die auf der Basis lemlheoretischer Konditionierungsprogr!lmme erfolgt, betrifft ne­

ben dem beobaehrbaren Verhalten auch Prozesse der Einscellungsänderung und des 

Lebensstils. Gefordert wird nieiH nur Lega.lverha.lten. sondern luch der Verzicht auf 
Szene-Kleidung, bestimmte Vokabeln, bestimmte Verkehrsformen usw .• d . h. es 
wird der Lebensstil und eine spezifische Selbstdiszip!.in zum Objekr der Erziehung 

gemacht, eine Selbstdisziplin. übrigens. deren Anforderungen in aller Regel weit 
über die Alltagsdisziplin des Auditoriums hinausgeht_ So gilt z. B. in vielen Thera­
pieeinrichtungen das Drogenverbot nicht nur für illegale Drogen, sondern auch für 

Zig~ret!en. Alkohol und sogar Fernsehen." Da sich die Abhängigen forma.l freiwillig 
der Hausordnung der Ther:lpiebecriebe unterwerfen. verzichten sie ~uf die Aus­

übung der Grundrechte wie z. B. Briefeschreiben. Besuchsempfang u. ä .• die ihnen 

im normalen Strafvollzug zustehen würden. Vennittels dieser Konstrukrion läße sicb 

das rechtssta:lCliche Bollwerk gegen die staatlich organisierte Usurpation des indivi­

duellen forum internum (U. K. Preuß) uncergraben. Wie die Zucht- und Arbeics­

häuser des (7. Jahrhunden:s der kommenden Disziplinierung der ArbeitSkufc in 
Großmanuflkruf und Induslriebetrieb vollendeten Ausdruck gaben. so sind die 

Ther~pief.mnen eine Art Vorschau !luf Lebens- und Arbeicsdisziplinanforderungen, 
die den Verfügbarkeics- und Zuverlässigkeicserfordernissen der lIHiTechc. der hoch­

enrwickelten Technologie entsprechen. Der Menscrr der Zukunft soll der hedonisti­

schen Sinnlichkeit abhold sein, er soll bewußcseinserweicemde Drogee meiden, saH 
leben wie ein Mormone (so autorit;lcsgläubig und ~ffek[iv versriimmelt). wie ein 

We!traumf:lhrer (so zuverlässig und präzise) - arn besten wie ein Mormone im Welt­
raum. JO 

Rechtsrechnisch bedad es zur Optimierung der Verfügbarkeit des SubjektS eines 

VerbundsYStems, das Verschubungen je n3ch siruativen uod lemprogrammatischen 

Erfordernissen zuläßt. Im F:lll der Drogenabhängigen: 
(I) ZurücksteUung der Strafvollstreckung (§ 3S I): die VollStreckungsbehörde kann 
mit gerichtlicher Zustimmung nach dem Urteil die Straf- oder Maßrege!vollstrek­

kung vorläufig (für längstens zwei Jahre) zurückstellen. wenn zumindest der Beginn 

einer Rehabilica,ionsbeh3Cldlung gewährleistet ist. Im Fall einer Verschlechterung 
der Situation kann die ZurückStellung widerrufen werden. was eine spätere erneute 

Zurüeknellung niche :lusschließt. 

(1) Absehen von der Verfolgung (§ 37 II); das Gericht kann mit Zustimmung der 

St.l.3tS:lOwalrsch!lft das Verfahren wihrend der Hauptverhandlung vorläufig elnste!-

.. iJiget '98" ,8,11.: vg!. .uch D. juuJen. Ven'ßen die S<r<igorich,e gegenub<t droßen,bhän~igen 
S.nlu«ml, in: Nordrhein-Wu,f:iWcbe ~d< .. ,.JI. gegen.d'e Such'gdahr~, Hß., Such. 'So. Such. lind 
MimiJuli, •• , Dii«eldorf '980_ 17 (f. 

'9 IIgt. !'i.nu die H,u<4tdnungen un..J Therapiekon1ep.e der .Großb.,,1<be •• ul di.,.em $ck.ut, ..,je L B. 
D.yeop und vor .lIem der Drogenhilfe Tübingen e. V. mit Ihren DependUlc~ in meh .. «n Se:id«n. Zu 
leu,eret vgl. W. He,kn"nn. Hg., Vicllcich. komme d .ul un, ,elber UI. Thcr>peuuschc GemcinJch.l<cn 
lür Drogenabhängige, Funkluft 1 . M. \980, 119 I!. 

)0 IIgl. Fn. ) J. 

J)9 
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len; ist der Abhängige schon seit mindestens drei Monaten in Therapie. so kann die 
StaatSanwaltschaft sogar bei erfolgversprechender Rehabilitationsprognose von der 
Klageerhebung absehen - es sei denn, die zu erwartende Strafe liege über zwei Jahren 
FreiheitSentzug. Innerhalb von vier J anren kann das Verfahren bei Einrreten neuer 
Umstände fortgesetzt werden. 
(J) Ausbau der Maßregelvollzugsanstalten und deren Integration in das Verbundsy­
stem. Einen Modellversuch stareeten die Stadtstaaten Berlin, Bremen. Hamburg zu­
sammen mit NiedersachseIl und Schleswig-Holsrein in Braue! bei Zeven (zwischen 
Hamburg und Bremen) mit der Errichtung eines L:mdeskr.lnkenhauscs für jugend­
liche drogenabhängige SrrAftäter. Konzipiert als ein stacheldr:ilirbewehrces L.lger für 
14-18jährige Konsumenten illegaler Orogen. die hier in den Maßregel vollzug einge­
wiesen und von hier aus in die offenen Thcrapieeinrichmngen überstellt werden 
sollten, stand das Modell ein halbes Jahr nach Eröffnung mit rund 60 hauptamtlich 
beschäftigten Therapeuten (im weitesten Sinne) noch so gUt wie leer. Das Personal 
sah sich zur abwechselnden Übernahme der ParieMenrolle im R:!hmen von Rollen­
spielen veranlaßt, um in der Einöde der totalen Instirution zu überdauern.!' Das 
Scheitern des gleichwohl von manchem Juristen hoch gelobten ~rnultimethodalen. 
Modells» fühne zur Öffnung der Ansr;}lt für Heranwachsende. auch z.u Plänen der 
Öffnung für Jungerwachsene. Die oft beklemmende G~schichle solcher Orte)] rief 
bislang ebensowenig Widerstand hervor wie die deren absolute [neffektivität." Das 
neue Recht schafft also ein Verbundsystem von Gefängnis, Maßrcgelansralt und 
Behandlungseinrichtungen der freie 11 (= privaten) Träger, in dem ~Behandlungsbe. 
reicschafc~ seicens der bec3ubungsmineiabhängigen Straftäter über ein System der 
flexibel abgestuften Repression erreicht werden soll und dessen Zid die Verfrach­
tung möglichst vieler betäubungsmittelabhängiger Straftäcer in private Behandlungs­
einrichtungen (H, wobei sowohl für den Behandlungsancritt wie für deren planml­
ßige Beendigung ein im Hintergrund drohendes Repressionssystem gut sein 
soll. 
Im Bereich der FreiheitSstrafen bis zu zwei Jahren wird vor allem von der vorläufi­
gen Zurückstellung der Strafvollstreckung Gebr:lUch gemacht werden, die über kurz 
oder lang die allgemeinen Bewährungsvorschriften der §§ 56, 56c StGB in diesem 
Bereich ablösen wird. Durch diese Vollstreckung wird 
(a) die Hauptverhandlung von alle.n Therapiefragen entlastet und 
(b) eine klare und einfach zu handhabende Lösung des bei der Bewährungslösung 

i.mmer noch. kompli2..ienen Widerrufsproblems eingeführt, indem der Abhängige 
wie die ihn behandelnde Person/Institution zu regelmäßiger Berichterstattung 
verpflichtet werden und der Therapieabbrecher ohne weiteres mit Haftbefehl 
gesucht werden und wieder in den Strafvollzug verbracht werden kann (§ > S m, 
IV). 

Wenn jedoch die These stimmen sol!. daß es im Kern um eine neue Stufe der Dis­
ziplinierung geht. dann kann das Problematische am neuen Gese!z nichr die Mög­
lichkeit der Rückverlegung des Abhängigen in den Strafvollzug .sein, sondern dann 
muß die Behandlung selbst im Miuelpunkt der gesetzlichen Innovation wie der 
realen Praxis stehen. Unter RechtSpraktikern herrscht die Meinung vor, daß • The-

)' Vgl. E. Que",eI u. ~ .. Abschließende Fmmllungeo zu Bnucl. Kriminologi«h« Joum.J ('4) '981. S, ff. 
lowi. die yon der An".lIslc:1lung <rhaldiche Pressedok"men<>uon ('981). 

J1 Vgl. H.-H. Kühne. Drogcnkn'$l B"ucl - besser .1< .. in Ruf? Psycholoß'. h.u'e. April '981. ,i. 
l) Vgl. G. Burmes<Cr I H. ['enhen. Lcbcnsbornh.im Frie,IUld/Hohch"",. Ein V'fluch zUr .10,,1. und 

-onl hi«ory •. unv. Dipl. Acb. (Seti.I",;«.) Bremen 1981; turn L.ndesku.nkenhlll' Hld.m.,/Hc«en 
vgl. dcn ae"ch, im -We .. ,ku,icr. (Bremen) y. 16. [. '98 .. J. 

H Vgl. S •. Quen,eI. Drogenclend. FnnkfUt"{ '982 (im Erscheinen). 
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npic. allemal besser für die Betroffenen sei lls ~Str3fe~. Ausnahmen machen hier 
allenfalls besonders konservative Juristen oder solche, die sich. mit der Realität des 
Behandlungsvollzugs bei Drogenabh:ingigen besonders unter dem Gesichtspunkt 
rech.tsstaadicher Gar:uuien bzw. ausländischer Modelle ambul~cer Beh~ndlung 
ohne Zerstörung des LebenssciJs lbweichender Minderheiten befaßt h:1ben. Süchtige 

hingegen empfinden die Situation im Norm31vollzug als qualvoll, aber meist als nicht 
so erniedrigend wie den Behandlungsvollzug, speziell in einer Maßregel~stak Sehr 
deutlich wird die reformatio in peius, die die Behandlung für den Abhängigen ge­
genüber dem Nornlllvollzug darstellt, wenn man sich das Gefälle in den Rechcspo­

sirionen des Betroffenen ansieht, das zwischen Normalvollzug und offener, .freiwil­

liger. Behandlung bei einem privaten Träger bestehr. Ein solcher Vergleich erhellt 

die Grunde für die Neigung vieler Abhängiger, lieber in den Stra(vollzug zu geh~n 
als sich um einen Therapieplau zu bemühen. 

Vll. Ein anstößiger Vergleich 

Therapie ist ein 17-Stunden- Tag, Jen ",ir unI all~ nicht 
",üns(htn würden. Therapie ist han. 

DrogenhiLfe '80 c. V.11 

Enrgegen landläufigen Vermutungen über die »bessere Qualität. der offenen, von 

pnva{en Trägern geführten und von öffenrlichen Mitteln erhaltenen, sog .• freien­
Therapieeinrichtungen für betäubungsmittelabhängige Straftäter gegenüber dem 
Gd:ingnisaufen[h~t zeigt die einzige empirische Untersuchung über diese Frage 
eher eine schlechtere Qualität der Behandlungsinsuwtionen. Und dies sowohl im 
Hinblick auf Ausbildungsmöglichkeiten wie im Hinblick auf die psychische Versor­

gung. 
Der Ansulrspsychologe Bücker)' seellte bei einem Vergleich der Konzepte dreier 
Drogenkliniken mit den Maßnahmen der Vollzugsanstalt Schwäbisch Hall fest, .daß 
die Vollzugsanstalt besonders in den Bereichen Arbeit, Ausbildung und Schule ein 
qualitaeiv und quanrita{iv erheblich weiteres und ineensiveres Angebot machen und 
luch durchsetzen kann, ~ls dies in den einzelnen Stationen möglich wäre, bei denen 
für 10 bis 2S Pliieze nacürlich z. B. keine Lehrberufe geschaHen werden können. -
eine berufliche Qu~i{ikation ist aber bei den betäubungsminc!abhängigen Straftä­
tern, die in deo wenigSten Fällen über eine abgeschlossene Ausbildu.ng verfügen, von 
besonderer Wichtigkeit. 
Therapie ise im Geflingnis bestenfalls ein Nebenzweig, in den Behandlungseinrich­

rungen hingegen sollte sie den Kern des Aufenrhalts lusmachen. Sieht man sich 
jedoch die ,.Arbeicstherapie .. oder ,.Arbeitserziehung- näher an, die dorr betrieben 
wird, so Stößt mJ.n auf Titigkeiten, die sich offenbar weniger aus einem therapeu­
tisch erscell[en Behandlungsplan als aus den Notwendigkeiten der Instandhaltung 
ergeben: 
.Die einzelnen Arbeitsbereiche (der Arbeitstherapie) sind Haus (tägliche Routine­
arbeiten wie Puezen, Arbeiten in Küche, Waschküche, Hausinsr3ndseuungsarbei­
ten), G:1n:en, Holzwerkst3tc, Metallwerkstatr.-
Hierbei wird ein qualifizierender Nebeneffekt geradezu systematisch vermieden (!), 
denn den .. Abhängigen werden vorzugsweise einige bisher fremd gebliebene Ar­
beitsgebiete zugereile •. 

HA", einem W .rb.p"np.k. d.r Drogenhili. 'go c. V., F nnkfun a. M. 198" S. l . 
10 V~I. H. B""kcr. Thc"pi. ",u S .... !e? Vonr.lß vor d., K"hol. Ak,d.mi. Trief, unv. M •. '98,. 
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Eine Kleineinrichwng kann allerdings auch gar nicht in der Lage sein. In dieser 

Hinsicht .luf die speziellen Bedürfnisstrukturen der Klienten einzugehen . Doch in 

der untersuchten Einrichtung wird diese Not sogleich zur Tugend umgebogen und 
~therapeutisch« begründet. Denn obwohl dem Abhängigen die Arbeit weder liegt 
noch nützt. lernt er bei der Zuwe.isung einer ihm fremden Arbe;t (z.. B. H:luspulz.. 
Küchenarbeit, Drainage-Verlegen), >sich auf neue Situationen einzustellen und fle­

xibel auf sie zu re:lgiercn.« 

Kein Wundcr, daß der Psychologe am Ende seiner Untersuchung den Eindruck 
gewann. ~daß hier mit einer Art gängigem therapeutischem Fachvokabulu und 
euphemistischer Terminologie die simpelsten Tätigkeiten (Purzdienste) und Selbst­
versdndliehkeiten mangels qualifiziertem Angebot zur Behandlungstechnik hoch­

stilisiere werden.« 

Das, was Abhängige benötigen - eine qualifizierende Ausbildung und psychische 

Hilfen - bekommen sie in nicht höherem Mlße in den offenen Therapien als im 
Gefängnis. Was beide Einrichtungen unterscheidec. ist vor allem das Etikett .• Ins· 

gesamt ist jedenfalls (estzuhalten c , schreibe Bücker. ~daß das sehr differenzierte 

Arbeirs- und Ausbildungs~ngebot der Vollzugsanstalten durchaus auch, wenn niehe 
womöglich mit größerem Recht, als Arbei[Stherapie durchgehen kann .• Beriicksich­

rigt man dazu noch die ther.lpeutische Relevanz der Ausbildung (80% der Drogen­

abhängigen h"ben keinen schulischen oder beruflichen Abschluß), dann ist auch in 
diesem zemralen Punkt das Gefängnis den Therapieeinrichrungen überlegen: ,.Keine 

der Therapieeinrichtungen vermag aber hier ein qualifiz.iertes Ausbildungsangebot 

zu machen oder widmet in den Thcrapiezielen diesem Aspekt bcsondere Bcach­

tung.« 
Wer, um der Gefängnisstrafe zu entgehen, die Behandlung bei einem freien Träger 

vorzieht. kommt nicht nur. was seine faktische Rechesposition angeht. vom Regen in 
die Traufe. In mancher Hinsicht geht es ihm im Normalvollzug noch vergleichs­

weise gut. 

(r) RechtroeTzicht 

Die· Grundrechte eines Strafgefangenen dürfen nicht :l.ufgrund eines -besonderen 

Gewalrverhälcnisses. oder nebulöser Vo!lzugsordnungen ohne gesetzliche Grund­

lage eingeschränkt werden. Eine Einschränkung kommt nur durch oder aufgrund 
eines Gesetzes in Betracht, das wiederum selbst auf die Erreichung eines vom 

Grundgesetz gedeckten Zieles bezogen und durch dieses legitimiert sein mußY Kon­

kretisiert wird diese RechtSpos;tion des Strafgefangenen im Stnfvollzugsgeserz 
(StVollzG). 

Anders beim Klienten der oUenen Therapieeinrichrungen. Zwar ist auch er Träger 

von Grundrechten und unterliegt nicht einmal einer ~erichdich unmittelbar verfüg­
ten Freiheltseneziehung. Sein abstrakter Rechtsstatus entspricht also in dieser Hin­

siehe dem eines .freien Bürgers«, der freiwillig um therapeuusche Hilfen nachsucht 

und in diesem Zusammenhang bestimmee Vereinbarungen mit der ihn behandelnden 

Einrichtung trifft. 

Was diese Freiwilligkeit jedoch wert ist, haben die psychiatrischen und psychologi­

schen Expencn bei der öffentlichen Anhörung z~m BrMG selbsr in ailer KJarheit 

gesagt. Ausgehend von der Erfahrung, daß sich bum noch ein Klient aus innerem 

leidensdruck in die Behandlungseinrichrungen traute, z.weifelten sie nicht ecwa an 

der Eignung und Attraktivität ihrer • Therapien~, sondern entschlossen sich kun.er­

hand. die klassischen 1l1erapievoraussetzungen als unnötigen Balbst Liber Bord zu 

}7 V~I. ilV<r{GE J). I Ir. 
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werfen. Grundllge dieser Blitzaktion war die Beh~up[Ung des Psychiaters K!lUS 
W~nke. er könne testpsychologisch und elektrophysiologisch (!) nachweisen, daß 

Süchtige -eine: Freiheit der SdbS!bestimmung im Sinne des Grundgeset1.es eben 

nicht mehr besitzen« (I) und daß man deshalb im Zusammenh:lOg mit Drogenthe~ 

rapie besser niche mehr von Freiheit oder Freiwilligkeit sprechen sollre: »Wenn wir 

das nicht berücksichtigen und immer von der Freiheit sprechen. dann liefern wir 

diese Menschen letztlich dem Untergang aus .• 11 

Wem jede natürliche Fähigkeit. Leiden zu empfinden und um Hilfe nachzusuchen, 

fehle, dem wird auch die Glbe der Moeivarion. ~Iso des Antriebs, bestimmre Hand­

lungen lusführen zu wollen und andere niche. nicht gegeben sein. Nachdem sich der 
Psychologe Don Siegen von der Drogenhilfe Bremen e. V. zunächst einm3l durch 

die Abschaffung des FreiwilllgkeitsbegrifEs ('" .. srimme ich damit überein. daß die 

Abschaffung des Freiwilligkeüsbegriffs erwas ist, worüber wir uns nichr mehr zu 
streiten brauchen«) als Hilfspsychiater die Sporen verdiem hme, durfte er die Kon­

sequenzen ziehen: »Es wird also posrulien, da.ß eine Therapiebereitschafe im Sinne 
der Wahl des kleineren Übels ausreicht, um jemanden aufzunehmen. Dies ist mitt­

lerweile Konsens .• I ' 

Trotz dieser eindeutigen Absage an die Freiwilligkeit bzw. eine Therapieenlsch.ei­

dung in Freiheit (-Freiheit ist ja ein Götze, und mit Freiheit sind diese Abhängigen 

überfordert« - NervenULt Dietrich Kleiner aus Berlin)" müssen Drogenabhängige, 
die durch ein abgestufles System der Straf- und Maßregelandrohung in die Behand­
lung gez wungen werden, eine .Freiwilligkeitserklärung. unterschreiben. 

Diese Erklärung hu den einzigen Zweck, den Klienten als freiwillig kommenden 
Puienlen erscheinen zu lassen, der von sich aus auf die Wahrnehmung seiner Grund­

rechte verzicht<!t. Wie schon früher in der Fürsorgeerziehung, so schafft sich auch 

hier eio Strafsystem ein System pnvatrechdich organisierter Ableger. in denen die 

Grundrechtsvorbehalte der öffentlich organisierten Strafen und Maßnahmen keine 

Geltuog besitzen. Wie durchschlagend die faktische Verschlechterung der Rechts­

posilion des beläubungsmitteb.bhängigen Suafrlters bei den privalen Trägem isc, 

m~cht der Vergleich mir dem $trafvollzugsgesea deutlich. 

(1) Isola,ion 
Im StrJfvoJlzug muß dem Gefangenen (§ ) $tVollzG) -die Aufrechterhalturig seiner 

SOZialen Beziehungen und - soweit möglich - seiner sozialen Rollen ermöglicht 
werden •. " Hierzu gehören ausdrücklich Besuche, Schriftwechsd sowie Urlaub. 

Ausgang und Ausführung aus besonderem Anbß (§§ 2 )-)6 StVollzG). Im Slr:tfvoll­
zug hat der Gehngene .das Reche, mie Personen ~ußerhalb der Ansealt im Rahmen 

der Vorschriften dieses Gesetzes zu verkehren . Der Verkehr mir Personen außerhalb 
der Anstalt ist zu fördern. (§ 2»). Der Gefangene darf weiterhin »regelmäßig Besuch 

~mpf:l.ngen. und zwar -mindestens eine Stunde im Monat. (§ 24). Auch hat der 

Gehngene .das Recht, unbeschränkt Schreiben abzusenden und zu ernpfangen~ 

(§ 18). 
In der Beh:tndlungseinrichtung hingegen soll dem Klienten die Aufrechterhaltung 
seiner sozialen Rollen und Beziehungen gerade unmöglich gemacht werden. Die 

Schwächung seiner Kontakte zur Außenwelt und seiner Persönlichkeit werden als 

Ji Vgl. S,en. Pro,. '). Auoschuß .I"" ßT. Nr. 7~ v. H . i. '980. 6i . 
J9 ,b<nJ .... ,; J ff. 
~o .b<nd,. i1. 

jl I. ;: ..... In: Fee" u .... Hg .. Alrem,uvkomm(nur zum S,r.Jvo!lzugJß"""z, Dlrm.<t.d, 1980, S) 
Rz.18. 
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144 Voraussetzung für eine erfolgreiche ßDressur." angesehen. Das Grundstück der 
Therapiefarm darf während der ersten Monate nicht verlassen werden: in den ersten 
drei Monaten ist jeder Kontakt nach draußen unterngt. Dieses Verbot gilt für Be­
bnnte, Freunde und Verwandte, selbSt für die Eltern. Nidu nur Besuche, auch 
Briefe und Telefon zählen zu den verbotenen Kommunik:Hionsmitteln. Über den 
Zeitpunkt der Gewährung VOn Erleichterungen und den Umfang der Vergünsrigung 
bestehe dauernde Unklarheit: »Nach drei Monaten en~cheidet die Gruppe, ob, 
wann und wen Du als Besuch empfangen kannst .• " 

() Totale Kontrolle 
Für d:ls Leben innerhalb der Anstalt gilt für Jen Gefangenen das Prinzip der An­
gleichung der Arbeirs- wie der Freizeitbedingungen an die Außenwek Dies heiß[ 
konkret: »Arbei!, arbeitstherapeutische Beschäftigung, Ausbildung und Weiterbil­
dung dienen insbesondere dem Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der 
Endassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern« (§ 371 StVollzG). Deshalb ist 
die Anstalt gehalten, dem Gefangenen »wirtSchaftlich ergiebige Arbeit 2u(zu)weiscn 
und dabei seine Eihigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen (zu) berücksichtigen. 
(§ 37 II StVollz.G). Für die Arbeit erhält der Gefangene ein Emgele (§ 43 
StVoIIzG). 
Der Gefan'gene h:lt ausdrücklich ein Recht auf Freiz.eit (§ 67); .um dem Anspruch zu 
genügen. dem Gefangenen die Gesraltung seiner Freizeit möglichst selbst zu über­
lassen, dürfen die Freizeitbeschäftigungen ::luch moglichst wenig von der Ansulr 
vorgeschrieben, Strukturiert, geplant und geordnet werden .• " 
[n der offenen Therapie besteht z.war ebenfalls Arbeitspflicht, doch gibt es hier meist 
keine Entlohnung. Die zugewiesene Arbeit ist noch seltener :115 im Gefängnis dazu 
geeignet. Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeic nach der Entlassung zu vermit­
teln. 
Die Freizeit des Klienten wird .total verpJanr~: ein »Freizeitream .. pbn! .für die 
ganze Woche die Freizeit für alle- - zumindest auf der .Beuenburg«, einer Einrich­
tung der Drogenhilfe Tübingen e. V., die vielen Institutionen in der Bundesrepublik 
als Vorbild diene. ,.Bettenourg: Das ist für die Hausbewohner ein total verphnrer 
Tag incl. Freizeit; das ist anstrengend für die Mitarbeiter, die immer kontrollieren 
müssen und für die Bewohner, die sich immer präzise an den Plan halten müs­
sen ... «<1 

(4) Sex/wlitäc 
Der Gefängnisaufenrhalt wird für Männer und Frauen geuennt durchgeführt; er ist, 
abgesehen von wenigen Möglichkeiten des Kontakts, ,"uf die Verkümmerung der 
Sexualität angelegt und wohl in sich verfassungsrechtlich nicht unbedenklich. Den­
noch sind - auszubauende - Möglicbkeiten sexueller Beziehung in gewissem Um­
fang vorhanden bzw. müßten nach dem Strafvollzugsgesetz geschaffen werden.'1 
In den Behandlungseinrichtungen Werden Männer und Frauen zusammen beh.n­
delt. Gleichwohl gelten auch hier strenge Restriktionen. Sexualität gehört ZU den 
Tabus der Langzeittherapie und darf. Druckmittel der Therapeu[en und der Gruppe, 
nur mit Sondergenehmigung praktiziert werden .• [n den ersren drei Monaten kei­
nerlei sexuelle Kontakte. Später richtet sich das danach, ob oder wie weit jemand 

4' .'-1. Küppcr<. zil. n. In«nI'."" mit K. R.d,nk. Unv. ~ü. F,>nkJun !9S ,. 
~J H,wordnung J.r Dros<nhilfe Tubins<n <. Y .. S.pt. '9$,. 
~4 ßr>nduHuck,ing. in: AK S,VollzG § 67 Rt. 'I (Fn. ·11). 
H W. H<cKmlnn (Fn. 19). ,.0. 
~6 V~I. AK $,YoIl2G § ') Rz, ~. 5 14 R~. " (Fn .• '). 
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schon in der Lage isr, mit seinen Problemen fertig 1.U werden . . . oder inwieweit er 
immer noch ... zu irgend welchen Klammerbe1.iehungen neigt.~" 
Selbs[ Zweierbeziehungen, die zusammen eine Ther3pie absolvieren, können von 
den Therapeuten willkürlich getrennt werden (»Beziehungsverbo[~). Dieses Verbot 
wird plötzlich und gegen den Willen bc:ider Beteiligter ausgesprochen. Dies wird 
z. B. aus der schon zitierten Benenburg berichtec »(Xl bekommt . .. Beziehungs­

verbot; ,Die Alte ist wieder tabu für Dich!, Beidc: sind sehr betroffen und ich muß 
d:Han denken, daß mir neulich von jemandem gesagt wurde, daß die Mitarbeiter hier 
auch ScheidungsridHer seien.- In den Intimbereich wird weiterhin eingegriffen mit 
Uniformierungsvorschriften bezüglich der Haa.rlänge und der Kleidung. Kleinste 
Regelverlet2ungcn führen zu oft übermäßigen Sanktionen; ihre Einha/wng wird mit 

der Drohung einer Zuriickverlegung in das Gefängnis oder mit Hinweisen auf Ent­
mündigungsvedanren usw., J!so unter Verweis auf SLladiche Sanktions- und Verfü­
gungsmadu erzwungen. ,. 

VI/1. Das neue Sysum sozi4fer Kontrolle 

Im neuen Recht wird die ,,[herJ.peuusche Kette. als privatrechdich organisierter. 
aber smigerichdich belieferter und öffendich finmziener Appendix der repressiven 
Instanzen sozialer Kontrolle in die Konstruktion geseUscbfdicher DiszipJinierung 
eingeb~ut. Die Folgen dieser Montage gehen über d:l.S Betäubungsmittelrecht hinaus. 

Das neue BcMG ist Blaupause für die rechtliche Konstruk[ion weiterer .. therapcu­
tisiener. Bereiche, in denen Programme der PersönlichkeitSveränderung ohne den 

-störenden. GrundrechtSschutz im Scrolfrechtspflegesystem von den InH:lnzen so­
zialer Kontrolle in Dienst genommen werden können. 
L Durch Integr:Hion, KOOpt:llion und finanzielle Abhängigkeit werden die vormlls 
l.ls Gegenkräfre gegen die Repressionsinstafizen wirksamen Professionen (P';idago­

gen, Psychologen) unter die ImpcCltive des psycho-so1.ialen KontroUappuJcs sub­
sumiert. Die Loyalität der behandelnden Personen und Ins[iru[ionen wird über 

(a) die Vorschrift einer gefängnis ähnlichen Orgllliwion der Therapie (§ 36 I S. I 

BtMG), 
(b) die Rückme!depflieht der Behandlungseinrichtung gegenüber der Vollstrek­

kungsbehörde (§ 35 1II BtMG) und 
(cl Die Drohung der fin:lOz.ieJlen Austrocknung bei Nichtbefolgung dieser Vor-

schriften 
vom Klienten auf die repressiven lfls[lnzen s01.ialer Kontrolle verlagert. Der Thera­
peut wird, ob er will oder nicht, vom Staat in die Pflicht genommen und zum 
.StaatS therapeu ten ~; 
(a) Das Zustlndekommen des Therapeut-Klient-Verhältnisses beruht nicht mehr 

auf dem Hilfewunsch des motivierten Patienten, sondern :luf der administrativen 
Verschubung der Abhängigen (,.Freiheit ist ja ein GÖt1.e!~). 

(b) das Verrr.uensverh:iltnis zwischen Therapeut und Kli~n( wird durch die repres­
sive Kooperationsbeziehung zwischen Therapeut und Scrafverfnlgungsinslaflzen 
substituiert. Nich[ mehr dem Klienten. sondern jenen ist die Behllndlungsein­

richtung Rechenschaft schuldig. 
Eine erste Konsequenz dieser LoyaJitätsverlagerung ist das Auftauchen nur noch der 
neuen .. relevanten anderen. in den Jahresberichten z. B. der Drogenhilfe Tübingen 
e. V. Die Therapeuten der Drogenhilfe Tübingen sind zugleich ehrenamtliche Bc-

~7 M. KÜppcn. s. Fn. ~ • . 
• 8 W. H ed,.trI>IIn (Fn. '9), mil weiteren Beispiel«, . 
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währungshelfer. D:l die Gerichee jedeneit die Möglichkeit (und die Befugnis) haben. 

sich bei den ehrenamtlichen Bewährungshelfern über die Kliemen zu erkundigen. ise 

der therapeutische Vcruaucnsbereich von vornherein :l.usgelöscht. Dies ficht die 

neuen Staatstherapeuten freilich nicht an: 
.. Die Zusammenarbeit mit den Gerichten ... sowie den Bewiihrungshelfem ist her­

vorragend. 
Die Gerichte haben die Möglichkeit. sich sündig bei den ehrenamdichen Bewäh­

rungshelfern zu erkundigen und erhalten beim Behandlungsabbruch die norwendi­

gen Informationen. An dieser Stelle muß hervorgehoben werden. daß die Zusam­

menarbeit mit der Polizei ebenfalls sehr gur ist. ~'1 
1. Der zweite Aspeke funktionaler Amakeivieäe des ~S(~atsther.lpeuten. liegt in der 

Verfolgu n g von Sc ra fz wecken außerhalb der G ru nd rechtsbind u n g der Srrafappante. 

Über die Zweckkoostruktion der .Freiwjlligkeit- wird die Klientel in einen grund­
rechtsfrc:ien RJ.um hineingezwungen. aus dem es vor erfolgcer Umerziehung kein 
Encrinnen gibe - es sei denn in die (verschärfte) Haft. Während der bürgerliche 

Rechtssta:1I die Freiheitsstrafe gerade auf der Grundlage der Unterscheidung \"on 
Moralieiit und Legalität geschaffen und als Schonung des .forum internum. begrif­

fen und gegen Haadiche Willkür verteidige hme) [Ue sich hier eine Möglichkeit der 

»Eininnerung~. »Verinnerlichung. oder" [nternalisierung- des Individuums als ei­
nes grundsätzlich zur Selbstbestimmung fähigen Subjekts au(lO_ aus der Perspektive 

der Kontrollinstanzen eine attr:l.ktive Chance) angesichts anomischer und aueonomer 

Prozesse der Vergesellschaftung die Disziplin der Hauptkultur jenseits der Limita­

tionen des Strafrechts noch einmal einzufangen. aus der Perspektive der Koncrollicr­

teo ein Angriff auf die Bedingungen der Möglichkeit von Gesellschaft schlecht­

hin. 

I X. Das widerborstige Silbjekt birgt die Perspektive 

Die Amalgamierung der bislang geereomen Formen sozialer Kontrolle in ein poS(­

rec:htsstaadiches System der Zwangstherapie undisziplinierter Subjektivität verfei­

nert das normative Netz im organisierten Kapitalismus. Die Katastrophe. die diese 

Transformation des Rechts in juristisch-dogmatischer Hinsicht darstellt. trin jedoch 
nur innerhalb der normaeiven Welt ein (wo es um das Recht des Staates gegenüber 

dem ein2C!nen geht). Weitgehend unberührt bleibt die wirkliche Wirklichkeit des 

Fixers von dieser Machtansammlung zu Lasten des Subjekts: Durch erfolgreiche 

Verweigerungsstrategien machen die Beuoffenen den Procagonisren des psychoso­

zialen Verbundsystems dJ.S leben schwer. In dem häufig als. Therapieresistenz. 

beklagten Umstand. d~ß selbst unter den Bedingungen der absolueen Verelendung 

nur zwischen zwei und fünf Prozenr aller Szene-Fixer zur Therapie zu bewegen 

sind.1! liege nichts anderes als der durchgängige Versuch der Betroffenen, gegenüber 
einem ihnen nicht geheuren Behandlungsregime das Recht geltend 2.U machen. in 
Ruhe gel;usen zu werden . 

Was würde passieren. wenn m~n sie ließe? Die Vermutung. daß der Heroinkonsum 
im Sinne einer Dammbruchtheorie d~s Land überschwemmte. da die generalpräven­

tive Wirkung des Su~fgeseezes fehlte. verkennt erstens den scark expressiven (und 
damit generalprävenriven Wirkungen des Rechts kaum zugeneigten) Char.lkter des 

Drogenkonsums und zweitens. d:l.ß andere Staaten mit einer de-faceo-Enckriminali-

~9 JlhrC$b~"ch( der Drogenhil!, Tubingen c. V. '979. 
\0 Vl\1. U . K. P,n.fl, Die ln«r~llilicru"g de. Subicku. F.,,,k!un •. ~, '979. 
(I V..!. W. K,uo. l . • . O. (rn. ,6). 
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sierung der Konsumsphäre bei Ineensivierung der Su:uverfolgung gegenüber dem 

Großhandel eher ermuligende Erhhrungen gemacht haben." Die Konsumenten 

selbS! würden bei einem Rückzug des Serafrechts aus der Konsumsphäre nach einer 

verbreiteten Vorstellung früher oder später psychisch und/oder physisch zugrunde­

gehen. Jedoch zeigen alle Untersuchungen, "die über die FestStellung von sogenann­

lem Alleagswissen und Vorurteilen hinausgehen". daß Gesundheitssch:iden -nicht in 
busalem Zusammenhang mie dem Drogenkonsum scehen"" sondern vielmehr als 

Folge des strafrechtlich okuoyienen Lebensslils anzusehen sind.'! Gehe man aber 

davon ;ws, daß selbst jahrelanger Heroinkonsum niche automatisch ausschließe, 

.daß der Konsumenr sich einer gUlen Gesundheil erfreue. H , dann liegt die Perspek­
tive in dem Rückzug des $tr:lfrechIS." 

p Vgl. S. Sche<r .. , Die GcncK der B .. :':ubungsmiCldgesc .. c io der Bundcsrepublik DcuLSchhnd und in den 
N.c-de,b.nJen. Goninge" '98.· 

SJ L Vogt.. Oroge"poli.ik, Fntl~unlNe"" y",k '9710 ,6. 
Si A. T. Weil, zit. n. Vogt. l... .. O. ,6. 
B VgL hler1u jungu W. S.uogJ. Orogenl,eihei,). in: Forum (Wien) Her. 119. Mön:-M>.i '981. ~o H. 
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